
Kantonale Volksinitiative 
 

Öffnung des Birsig  -  eine 'Rivietta' für Basel! 
 
Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und auf das Gesetz betreffend 
Initiative und Referendum (IRG) vom 16. Januar 1991 reichen die unterzeichneten, im Kanton Basel-Stadt 
Stimmberechtigten folgende Initiative ein: 
 

1. Der Birsig wird im Bereich des Birsigparkplatzes (Parzelle 
9025) zwischen der Einfahrt Steinenvorstadt bis zur 
Kreuzung mit der Stänzlergasse freigelegt.  Der neu 
freigelegte Flusslauf und die Ufer- und Festlandbepflanzung 
werden ökologisch möglichst wertvoll  gestaltet.   

 
2.  Der Birsigparkplatz (Strassenparzellen 9025 und 9015) wird 

zur Fussgänger-Zone. Diese soll  zu einer attraktiven 
Einkaufs- und Flanierzone ausgestaltet werden. 

 
3.  Für Velos wird eine direkte und sichere Einfahrt vom Auberg 

in die Steinentorstrasse geschaffen. 
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Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder 
sich bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 beziehungsweise 282 Strafgesetzbuch strafbar. Die Initiative kann 
von der Mehrheit der im Zeitpunkt der Rückzugserklärung stimmberechtigten Mitglieder des Initiativkomitees 
zurückgezogen werden (§12 Abs. 1 IRG). 
 
 
Mitglieder des Initiativkomitees: Andreas Tereh, Präsident (Grüne), Christian 
Egeler (FDP), Stephan Gassmann (CVP), Claudius Gelzer (Grüne), Brigitta Gerber 
(BastA!), Beat Jans (SP), Stephan Maurer (DSP), Eveline Rommerskirchen 
(Grüne), Emmanuel Ullmann (FDP) 
Die Initiative wird unterstützt von: VCS beider Basel, WWF Region Basel, Ökostadt 
Basel 
 
Initiativkomitee " Birsig", c/o Grüne, Greifengasse 7, Postfach 1442, 4001 Basel 
 
Bitte bis Ende August 2008 zurückschicken ! 
 
 
Publikation im Kantonsblatt vom 19. April 2008 
Ablauf der Sammelfrist am 20. Oktober 2009 


